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Einwanderungsland Deutschland

INTEGRATION

Moderne Integrationspolitik
Erfolgreiche Integration ist eine der wich-
tigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben 
der kommenden Jahre. Ein friedliches 
und partnerschaftliches Zusammenleben 
kann auf Dauer nur gelingen, wenn 
sich Einheimische und Zuwanderer mit 
gegenseitigem Respekt begegnen. Ein auf-
richtiger Dialog schafft die Basis dafür, 
dass die Menschen in Deutschland ihre 
Zukunft als eine gemeinsame Zukunft 
begreifen und gestalten. 

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist der 
Grundsatz des „Förderns und Forderns“ 
integrationspolitisch maßgeblich. Kennt-
nisse der deutschen Sprache sind eine 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Integration in unsere Gesellschaft.

Deshalb hat sich die SPD-Fraktion bei 
den Verhandlungen über das Zuwande-
rungsgesetz für ein einheitliches Integra-
tionskonzept eingesetzt. Dieses Konzept 
stützt sich insbesondere auf Integrati-
onskurse in deren Rahmen die deutsche 
Sprache sowie die Grundwerte unserer 
Gesellschaft vermittelt werden. 

Einheitliches Integrationskonzept 
seit 2005
Im Zuwanderungsgesetz, das am 1.1.2005 
in Kraft getreten ist, wird die Integration 
von Migrantinnen und Migranten erstmals 
systematisch geregelt. Alle Neuzuwanderer, 
Ausländer mit dauerhaftem Aufenthalt 
in Deutschland, Spätaussiedler sowie 
Unionsbürger, erhalten ein staatliches 
Grundangebot zur Integration, das ihre 
eigenen Eingliederungsbemühungen in 
unsere Gesellschaft unterstützt. Kernstück 
der Bundesmaßnahmen ist der Integrati-
onskurs, bestehend aus einem Sprachkurs 
zur Vermittlung von Deutschkenntnissen 
sowie einem Orientierungskurs. Die damit 
einhergehende Neuordnung ist ein ent-
scheidender Fortschritt gegenüber der bis-
herigen Sprachförderung des Bundes. Für 
die SPD-Fraktion war dabei insbesondere 
wichtig, dass im Wege der nachholenden 
Integration die Kurse auch Ausländern 
geöffnet wurden, die bereits vor Inkrafttre-
ten des Zuwanderungsgesetzes in Deutsch-
land gelebt haben. Versäumnisse der 
Vergangenheit sollen durch diese Initiative 
im Zuwanderungsgesetz Schritt für Schritt 
aufgeholt werden. 

Erste messbare Wirkungen sind bereits 
jetzt zu verzeichnen. Im ersten Jahr nach 
Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 
sind rd. 215.000 Teilnahmeberechtigungen 
ausgegeben worden, darunter 121.000 für 
bereits länger in Deutschland lebende 
Ausländer. Insgesamt konnten 115.000 
Teilnehmer ihre Kurse 2005 abschließen. 
Das erfreulich große Interesse belegt, dass 
der richtige Weg eingeschlagen worden ist.

Die wichtigsten Rahmenbedingungen 
für die Integrationskurse:
> Für Ausländer, Spätaussiedler und

Unionsbürger werden gleiche Kurse 
angeboten.

> Der Integrationskurs umfasst einen
Basis- und einen Aufbausprachkurs mit 
jeweils 300 Unterrichtsstunden sowie ei-
nen Orientierungskurs zur Vermittlung 
von Wissen über die Rechtsordnung, 
Geschichte und Kultur in Deutschland 
mit 30 Unterrichtsstunden.

> Um im Sprachkurs eine individuelle
Sprachförderung der Teilnehmer zu 
ermöglichen, ist ein nach dem jewei-

Die Integration von Migrantinnen und 
Migranten beherrscht zur Zeit die 
öffentliche Debatte. Dabei haben die 
Ereignisse in Potsdam und Berlin die 
Themen Einwanderung und Integrati-
on auch mit Fremdenhass verbunden. 
Leider sind es immer die negativen 
Schlagzeilen, die eine Diskussion aus-
lösen und nicht die vielen Projekte und 
Initiativen, die von zahlreichen enga-
gierten Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern wirkungsvoll umgesetzt werden. 
Man kann bei diesen Themen nicht 
nur Patentlösungen von „der Politik“ 
fordern. Wollen wir einen demokra-
tischen, friedvollen Staat, müssen wir 
uns alle beteiligen. Jeder Einzelne ist 
gefordert zu handeln. 
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INTEGRATION

ligen Lerntempo gestaffelter Aufbau in 
sechs Kursabschnitte vorgesehen.

> Ziel des Sprachkurses ist der Erwerb
„ausreichender Sprachkenntnisse“. 
Damit sollen Zuwanderer in die Lage 
versetzt werden, sich im täglichen 
Leben in ihrer Umgebung selbständig 
zurechtzufinden und entsprechend 
ihrem Alter und Bildungsstand ein Ge-
spräch zu führen und sich schriftlich 
auszudrücken.

> Der Orientierungskurs soll insbeson-
dere die Bedeutung der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung, des 
Parteiensystems, des föderalen Aufbaus 
Deutschlands, der Sozialstaatlichkeit, 
der Gleichberechtigung, der Toleranz 
und der Religionsfreiheit vermitteln. 
Ziel ist, den Zuwanderern das Zu-
rechtfinden in der neuen Gesellschaft 
zu erleichtern und Identifikationsmög-
lichkeiten zu schaffen.

> Die erfolgreiche Teilnahme am Integra-
tionskurs wird mit einer Prüfung zum 
Zertifikat Deutsch nachgewiesen.

Für den Lernerfolg kann bei Bedarf der 
Integrationskurs durch ein begleitendes 
migrationsspezifisches Beratungsange-
bot ergänzt werden. Dadurch wird die 
Förderung fortgesetzt, indem die bisher 
getrennten Beratungssysteme für erwach-
sene Spätaussiedler und die Ausländerso-
zialberatung zu einer einheitlichen Mi-

grationserstberatung zusammengeführt 
werden. 

Eine ebenso große Herausforderung wie 
die Integration von Neuzuwanderern 
bleibt die Integration der bereits hier 
lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger 
mit Migrationshintergrund. Die SPD-
Fraktion setzt sich für zahlreiche weitere 
Maßnahmen zur Integration von Zuge-
wanderten ein, wie z. B.:

Integration ausländischer Frauen
Häufig ist es ausländischen Frauen 
aufgrund ihrer Herkunft, ihrer gesell-
schaftlichen Stellung im Herkunftsland 
oder ihrer Religionszugehörigkeit nicht 
möglich, an den allgemein angebotenen 
Integrationsmaßnahmen teilzunehmen. 
Daher ist ein spezielles Angebot von In-
tegrationskursen für bereits hier lebende 
Migrantinnen wichtig, in denen sie an die 
Deutschsprachkurse herangeführt und zu 
beruflicher Bildung motiviert werden.

Projekte zur Förderung der Integration 
von Spätaussiedlern und Ausländern
Durch gezielte Förderung von Modell-
projekten und durch die Einbeziehung 
lokaler Netzwerke sollen die Integrati-
onsbemühungen der Migrantinnen und 
Migranten unterstützt und gefördert 
werden, insbesondere die Eingliederung 
in das örtliche Wohnumfeld. Da die Bun-
desregierung mit solchen Programmen 

Ausländische Bevölkerung in 
Deutschland nach 

Aufenthaltsdauer am 31.12.2005

Aktualisiert am 18. April 2006 
Quelle: Statistisches Bundesamt - Auslän-
dische Bevölkerung nur mit Daten aus 
dem AZR (Ausländerzentralregister)

Aufenthaltsdauer
in Jahren

Ausländische 
Bevölkerung

Anzahl

insgesamt 6.755.811

unter 1 274.158

1 - 4 812.389

4 - 6 533.173

6 - 8 499.834

8 - 10 446.036

10 - 15 1.149.800

15 - 20 748.680

20 – 25 376.841

25 - 30 509.930

30 und mehr 1.404.970

bei der Integration der Spätaussiedler 
gute Erfahrungen gemacht hat, werden 
seit 2003 nun auch die Ausländer in 
ein gemeinsames Integrationsprogramm 
einbezogen.

Migrationserstberatung
Ab dem Jahr 2005 ist die Beratung für 
erwachsene Spätaussiedler aus der bishe-
rigen Zuständigkeit des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in die Zuständigkeit des Bundes-
ministeriums des Innern übergegangen 
und mit der Ausländersozialberatung 
zu einer einheitlichen Migrationserst-
beratung zusammengelegt worden. Der 
Schwerpunkt der Migrationserstberatung 
liegt auf der Initiierung und Begleitung 
des Integrationsprozesses.
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INTEGRATION

Der Anspruch auf Einbürgerung entsteht 
bisher, wenn folgenden Voraussetzungen 
vorliegen:
> Die Einbürgerungswilligen besitzen

zum Zeitpunkt der Einbürgerung 
eine Niederlassungserlaubnis, eine 
Aufenthaltserlaubnis oder eine Auf-
enthaltserlaubnis-EU oder sind freizü-
gigkeitsberechtigte Unionsbürger bzw. 
gleichgestellte Staatsangehörige eines 
EWR-Staates (Island, Liechtenstein, 
Norwegen) oder freizügigkeitsberech-
tigte Schweizer.

> Sie haben seit acht Jahren ihren ge-
wöhnlichen rechtmäßigen Aufenthalt 
in Deutschland. Auslandsdeutsche und 
Flüchtlinge können auch bereits nach 
weniger als acht Jahren eingebürgert 
werden. Kinder und Ehegatten können 
mit eingebürgert werden, auch wenn sie 

sich noch nicht acht Jahre in Deutsch-
land aufgehalten haben. 

> Sie können den Lebensunterhalt für
sich und ihre unterhaltsberechtigten 
Familienangehörigen ohne Sozialhilfe 
oder Arbeitslosengeld II bestreiten.

> Sie haben sich keiner Straftaten schul-
dig gemacht und wurden deswegen 
verurteilt (geringfügige Verurteilungen 
werden nicht beachtet).

> Sie bekennen sich zur freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland.

> Sie müssen ihre alte Staatsangehö-
rigkeit in der Regel bei der Einbürge-
rung verlieren oder aufgeben.

> Ehepartner von Deutschen haben
einen Rechtsanspruch auf Einbürge-
rung. Für sie gilt in der Regel eine 
vorherige Aufenthaltsfrist von drei 
Jahren. Deutschkenntnisse – wenn 
auch in geringerem Maße – müssen sie 
ebenfalls nachweisen. 

Wenn eine dieser gesetzlichen Voraus-
setzungen fehlt, entsteht kein Rechtsan-
spruch auf Einbürgerung. Der Anspruch 
ist zudem ausgeschlossen, wenn der 
Einbürgerungsbewerber keine ausreichen-
den Kenntnisse der deutschen Sprache 
nachweist. Grundsätzlich wird für die 
Einbürgerung eine Gebühr von 255 Euro 
erhoben.

Einbürgerung

Am 5. Mai 2006 haben sich die Innenminister der Bundesländer auf überarbeitete 
Grundsätze zur Einbürgerung geeinigt. Der IMK-Beschluss betont vor allem die 
Verbindung von Integrationserfolg und Einbürgerung. Maßgeblicher Aspekt sind 
deshalb die Einbürgerungskurse, die in Anlehnung an die mit dem Zuwanderungs-
gesetz eingeführten Orientierungskurse für Zuwanderer der Grundwertevermitt-
lung dienen. Die Innenminister beauftragten das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, das Konzept für Einbürgerungskurse, eine Fibel und die Teststandards 
zu erarbeiten. Es wird aber letztlich der Bundesgesetzgeber sein, der die notwen-
dige Novellierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes zu beschließen hat.

Informationen zu Zuwanderung, 
Integration und Einbürgerung im 
Netz:
> www.zuwanderung.de
> www.integrationsbeauftragte.de
> www.einbuergerung.de
> www.bamf.de (Bundesamt für   
Migration und Flüchtlinge)


